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giltigen Taufvollzuges ſehr ausgeſchloſſen erſcheinen läßt,
vom Einſchlagen des ſicherſten ege der bedingten Taufwiederholungruhig abſehen können. Wäre ronia auch auf ihre Beſonnen⸗heit und Geiſtesgegenwart beobachtet nd gelegentlich des nter
richtes und des Examens durch geſchickte Frageſtellung, wozu nichteinmal Kreuz  — und Querfragen nothwendig geweſen wären, daraufgeprüft worden und gerade das ſollte nie unterlaſſen werden,da 10 von der Beſonnenheit und Geiſtesgegenwart einer Hebammemeiſt alles abhängt ſo wäre eS unmöglich eweſen, daß ttu
nicht längſt chon von ſelbſt aus ſeinem guten Glauben betreffsdes Vorhandenſeins dieſer Eigenſchaften bei ronia herausgekommenwäre, um nicht erſt durch einen Cooperator daraus in unliebſamerWeiſe herausgeriſſen werden.

III on gar einer Schwierigkeit Unterliegt die Beur⸗
theilung einer Hebamme dieſer orte, und der ur eine olcheHebamme gebotenen Sicherheitsgewähr für die Giltigkeit der von
ihr vollzogenen Nothtaufen. Der Mangel Zuverſicht 3u ſichſe läßt bei dieſer Hebamme gewiß nicht auf das Vorhandenſeinkluger Beſonnenheit und tiefer Gemů  ruhe und die brüske, wenigreſpectvolle Erklärung dem Prieſter gegenüber ebenſowenig auf einen
oliden, religiös⸗ſittlichen Charakter, auf erleuchtete, gläubige Ueber  2  2
I. auf große Gottesfur und Gewiſſenhaftigkeit, und

allerwenigſten auf Demuth, ehorſam und Fügſamkeit ſchließen;und darum iſt dem wenn auch ehr Uncorrect ausgeſprochenen Ver
langen der Hebamme, die von ihr nothgetauften Kinder nochmalsbedingt zu aufen, aus mehr als einem Grunde durchaus 10 nichtentgegenzuhandeln.

Dieſer Caſus beſtätigt nUu, was betreffs der Taufkenntni der Aerzte und der Beurtheilung der von enſelben etwa
geſpendeten Nothtaufen, namentlich bei dem Umſtande, daßthrer Abweſenheit bei der Taufhandlung nie eine investigatiodiligens angeſtellt werden kann, In der Abhandlung äber die Be⸗
dingnißtaufe geſagt vurde

Leitmeritz. Prof Dr Joſef Eiſelt
III (Das Be  eimn in Gefahr.) Ein Seel⸗

ſorger efindet ſich In rauter Geſellſchaft aus mehreren ſeiner Arr.kinder Im Laufe der Unterhaltung wird von einem derſelben die
Vermuthung ausgeſprochen, der Gutsbeſitzer lebe mit ſeinerWirthſchäfterin In einem ſündhaften Verhältniſſe Genannter eel
ſorger iſt mn dies Geheimniß ereits eingeweiht owohl Un das
Beichtbekenntniß der mitſchuldigen Perſon als auch Ur andere
glaubwürdige Berichte, die außer der Beichte erhalten hat; das
Verhältniß iſt übrigens noch geheim. Ur Orte und Miene
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beſtätiget EL nun die vorgebrachte Meinung. Wie iſt ſein Benehmen
5 beurtheilen?

Es iſt vor em außer Zweifel, daß ſich der Seelſorger In
mehrfacher Hinſicht gegen die Liebe, gegen ſeine I Am und
gegen die Gerechtigkeit verſündigte. 8 dieſem dreifachen Titel war

10 gehalten, dem ehrenrühreriſchen Geſpräche durch Zeichen der
Mißbilligung eimn Ende machen und die Sünde der Seinigen
ſoviel als möglich verhindern; indem aber nicht bloß dies
unterließ, ondern ogar die liebloſe Ausſage beſtätigte, nimmt EL
als COOperator ositivus Antheil ſowohl der unde des Er⸗
zählers als auch derjenigen, we eifällig eſſen orten auſchen
Und da ſie n ihrer böſen Meinung E  Ar vergrößert EL zu⸗
gleich die Wunde, we dem 9 camen jener Perſonen geſchlagen
wurde, verſündiget ſich darum auch ihnen gegenüber durch Ver
letzung der Liebe und der Gerechtigkeit. Es räg ſich nun aber, ob
eL nicht auch dem Beichtſiege 3u nahe iſt, und durch
deſſen Verletzung ſein Gewiſſen beſchwerte. Er enn das Verhältniß
aus der EI der mitſchuldigen Perſon, weiß aber auch
dasſelbe aus anderen eri  en, E mit der Beicht mn keiner
Beziehung ſtehen Nach der ehre der Moraliſten liegt hierin keine
ractio sigilli vor „Non frangitur sigillum 4⁰ Si Utaris
notitia EXTTàꝗ (Confessionem acquisita. IM 81 ipsum peccatum,
quod aliunde tibi innotuit, aperias, modo nullam eir cumstantiam
EV 80¹ COnfessione NOtA NAA certius referas. Mil EXTTàA
fessionem UnoOsti“ (St Alphons VI 171 638) Nur In dem
Falle alſo, daß der Seelſorger das als gewiß behaupten ürde,
was außer der EI als bloß wahrſcheinlich erfuhr, oder daß

einen Umſtand, der ihm nuLr aus der El bekannt iſt, ſeiner
Erzählung eifügte, würde ſich das Beichtſiegel verfe
aben Beſchränkte ſich aber eine Ausſage auf dasjenige, was
ihm außer der Cl eékannt wurde, kann EL einer Verletzung
des Beichtſiegels nicht beſchuldiget werden Doch fügt der heil
Ilphonſus inzu „Quo III CASU ODUS St magun Cautela et
tutissimum St Silere.“ Denn kann man auch ohne Verletzung des
Beichtſiegels dasjenige erzählen, was man außer der Beichte EL

ahren hat, verbindet doch das natürliche und göttliche Geſetz den
Beichtvater ſehr ſtrenge, m ſeinen orten und un ſeinem Benehmen
all' das zu vermeiden, vas das Sacrament einer wahrſcheinlichen
Gefahr der Entehrung ausſetzen und die CUte vom ebrauche des
ſelben abhalten könnte Betrachtet man nun das enehmen de
Seelſorgers mit all' den Umſtänden, we  e begleiten, muß
man bekennen, daß eS eine olche Gefahr ffenbar involvirte Er
beſtätiget M Gegenwart ſeiner Pfarrkinder das Vorhandenſein eines
ärgerlichen Verhältniſſes mn ſeiner Gemeinde. Als Seelenhirt enn
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CU erne Gemeinde, ud dieſe Kenntniß, namentlich jener Verhältniſſe,welche ſich der Oeffentlichkeit entziehen, chöpft v zum guten Theileaus der Verwaltung des Bußſacramentes. es iſt männiglich be
annt Sein unbeſonnenes Benehmen wird darum gewiß In ſomanchem den Argwohn Erregen, als halte das Beichtgeheimnißnicht heilig, chwätze das aus der ule, vas die heiligſte Pflicht
3U agen verbietet, ud dieſer Argwohn wird den Leuten beſondersann berechtigt erſcheinen, wenn ſein ſonſtiges Benehmen dem prieſter⸗en Ernſte minder en  rechend, Leichtfertigkeit des Geiſtes verräth.Und bur auch dieſem Argwohn durch die Bemerkung OY  —  —zukommen Uchen, daß * aus verſchiedenen Quellen
ird C5 doch nicht verhindern, daß ſich der Verdacht in manchemHerzen eſtſetze, das Vertrauen 3u ihm vermindert, und der Weg
zum Beichtſtuhl, der ohnedie vielen ſo beſchwerlich erſcheint, nochhedeutend erſchwert Erde Und wie verhängnißvoll kann ſein Be
nehmen für jenes Beichtkind werden, das ſein ewiſſen ihmöffnete! Die Anweſenden aben nun Gewißheit ber jenes Ver
hältniß erlangt; und wie Auſig, namentlich m kleineren Ge⸗
meinden geſchieht, au die Kunde hievon von Haus Qaus
Gar manches muß jene Perſon und ören, was ſie öffentlichbeſchämt; ſie ſetzt ich gegen die Anſchuldigung zur Wehr, 49über Verleumdung; nd da ird die Auctorität des Pfarrersſie ins Feld eführt Welche Beſchämung! In der Bitterkeit des
erzens wird ſie nich eneigt ſein, den Seelſorger entſchuldigen,ſie wird ielmehr gegen ihn die furchtbare Klage rheben, daßEin Verräther an ſeinem heil mte geworden, ſie wird dem Sacra⸗
nente erne bleiben, und iellei noch andere un ihr Mißtrauenhineinziehen. Wohl mit Recht ſagt darum der heil Alphonſus„Opus S8t ma  S cautela“; Vernachläſſigung dieſer „Vorſicht“kann Urſache großen Unheils ſein, und darum auch El eine
Lre Schuld begründen. Inſofern n dem gegebenen Falle dieſeüblen Folgen nicht bloß möglicher Weiſe, ondern als ſehr wahrſcheinli ſich ergeben, und darum vom Seelſorger wenigſtens 11
(On-ruso vorausgeſehen werden mußten, kann auch In dieſer Hin  2Ich von chwerer nicht freigeſprochen werden.

Mautern In Steiermark. F Leitner 88 R

(Sollicitatio 20 tUrpia tin einem Dienſte ob deßz
90 der Dienſt u verlaſſen werden?) Die DienſtmagBertha wird öfters von threm verheirateten Herrn 3u unkeuſchenHandlungen ſollicitirt. Bis jetzt hat ſie E entſchieden widerſtanden,und weder äußerli noch innerlich eingewilligt. Sie 9eg auch keine
Neigung 3u ihrem Herrn. Zwar iſt der Dienſt für ihre Kräfte rechtaſſend und auch einträglich, allein wegen der boshaften Zudring⸗


